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Bestand

Planung

Verfahrensvermerke

A) Der Stadtrat hat in seiner Sitzung vom 24.06.2021 die Aufstellung der 17. Änderung des Flächennutzungsplanes beschlossen. Der 
Aufstellungsbeschluss wurde am 02.11.2021 ortsüblich bekannt gemacht.

B) Zum Vorentwurf der 17. Änderung des Flächennutzungsplanes i. d. Fassung vom 28.10.2021 mit der Begründung gem. § 3 Abs. 1 BauGB 
wurde i. d. Zeit vom 10.11.2021 bis 13.12.2021 die Öffentlichkeit frühzeitig beteiligt. Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB erfolgte mit Schreiben vom 23.11.2021 bis zum 08.01.2022.

C) Der Entwurf der 17. Änderung des Flächennutzungsplanes i. d. Fassung vom 18.10.2023 wurde mit der Begründung gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB i. d. Zeit vom ..................... bis ..................... öffentlich ausgelegt. Gleichzeitig wurden nach § 4 Abs. 2 BauGB die Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange beteiligt.

D) Die Stadt Rothenburg hat mit Beschluss des Stadtrates vom ..................... die 17. Änderung des Flächennutzungsplanes i. d. Fassung vom 
..................... festgestellt.

Rothenburg ob der Tauber, den .....................

(Siegel)

.............................................................
             Dr. Markus Naser, Oberbürgermeister

E) Das Landratsamt Ansbach hat die 17. Änderung des Flächennutzungsplanes mit Bescheid vom ........................ AZ 
.................................................gemäß § 6 BauGB genehmigt.

F) Die Erteilung der Genehmigung der 17. Änderung des Flächennutzungsplanes wurde am ..................... gemäß § 6 Abs. 5 BauGB ortsüblich 
bekannt gemacht. Die Flächennutzungsplanänderung ist damit wirksam.

Rothenburg ob der Tauber, den .....................

(Siegel)

 ............................................................
 Dr. Markus Naser, Oberbürgermeister

Zeichenerklärung

Grenze des Änderungsbereichs

Sondergebiet Photovoltaik

Fläche für die Landwirtschaft

Grünland

geplante Umgehungsstraße

unterirdische Fernleitungstrasse
(Fernwasserversorgung Franken)

Richtfunktrasse (Telekom)
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